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Abfälle 
Abfälle sind alle beweglichen Sachen, die unter die in Anhang I des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes aufgeführten Gruppen fallen und deren sich ihr Besitzer 
entledigt, entledigen will oder entledigen muss. Abfälle zur Verwertung sind Abfälle, die 
verwertet werden; Abfälle, die nicht verwertet werden, sind Abfälle zur Beseitigung (§ 3 
Abs. 1 KrW/AbfG). Besondere Anforderungen ergeben sich bei der Entsorgung von 
gefährlichen Abfällen. Zu ihnen zählen z.B. gesundheitsgefährdende, umwelt-
gefährdende, explosionsfähige oder brennbare Stoffe sowie Stoffe, die Krankheits-
erreger übertragen können. 

 

Aerosol 
Aerosol ist ein Stoffgemisch, das aus einem gasförmigen Dispersionsmittel und flüssi-
gen oder festen (kolloiden) Bestandteilen besteht. Die dispersen Bestandteile 
bezeichnet man als Schwebstoffe. Sind sie flüssig spricht man von Nebel; sind sie fest, 
so liegen Staub oder Rauch vor. 

 

Änderung 
Nach § 2 Abs. 5 BetrSichV ist Änderung einer überwachungsbedürftigen Anlage jede 
Maßnahme, bei der die Sicherheit der Anlage beeinflusst wird. Als Änderung gilt auch 
jede Instandsetzung, welche die Sicherheit der Anlage beeinflusst. Die Änderung einer 
überwachungsbedürftigen Anlage im Sinne des § 2 Abs. 5 BetrSichV kann die Sicher-
heit sowohl positiv als auch negativ beeinflussen und löst eine Prüfpflicht aus. Nach 
welchen Maßnahmen eine Prüfung vor der Wiederinbetriebnahme nach § 14 Abs. 2 
BetrSichV erforderlich ist, hängt davon ab, ob die Sicherheit der jeweiligen über-
wachungsbedürftigen Anlage beeinflusst wird. 

 

Arbeitgeber 
Arbeitgeber sind natürliche und juristische Personen und rechtsfähige Personen-
gesellschaften, die Beschäftigte nach § 2 Abs. 2 ArbSchG beschäftigen. Dem Arbeit-
geber stehen der Unternehmer ohne Beschäftigte sowie der Auftraggeber und 
Zwischenmeister im Sinne des Heimarbeitsgesetzes gleich (§ 2 Abs. 3 ArbSchG; § 3 
Abs. 4 GefStoffV). 

 

Arbeitsbedingungen 
Arbeitsbedingungen sind alle organisatorischen, technischen und witterungsbedingten 
Einflüsse, einschließlich deren physikalischen, chemischen und biologischen Faktoren, 
bei Tätigkeiten auf die Beschäftigten. 

 

Arbeitsmedizinische Vorsorge 
Arbeitsmedizinische Vorsorge umfasst alle zur Verhütung arbeitsbedingter Gesund-
heitsgefahren erforderlichen arbeitsmedizinischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 1 GefStoffV). 
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Arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung 
Die arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung nach § 14 Abs. 3 GefStoffV ist 
Bestandteil der Unterweisung der Beschäftigten. Sie enthält Hinweise auf besondere 
Gesundheitsgefahren bei Tätigkeiten mit bestimmten Gefahrstoffen und auf Angebots-
untersuchungen nach § 16 Abs. 3 GefStoffV. Falls aus arbeitsmedizinischen Gründen 
erforderlich findet die Beratung unter Beteiligung des Betriebsarztes statt. Die Beteili-
gung des Betriebsarztes an der arbeitsmedizinisch-toxikologischen Beratung entschei-
det der Arbeitgeber im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung. 

 

Arbeitsmittel 
Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Geräte, Maschinen oder Anlagen. Anlagen im Sinne von 
Satz 1 setzen sich aus mehreren Funktionseinheiten zusammen, die zueinander in 
Wechselwirkung stehen und deren sicherer Betrieb wesentlich von diesen Wechsel-
wirkungen bestimmt wird; hierzu gehören insbesondere überwachungsbedürftige 
Anlagen im Sinne des § 2 Abs. 7 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes. (§ 2 
BetrSichV). 

 

Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) 
Der Arbeitsplatzgrenzwert ist der Grenzwert für die zeitlich gewichtete durchschnittliche 
Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz in Bezug auf einen gegebenen 
Referenzzeitraum. Er gibt an bei welcher Konzentration eines Stoffes akute oder 
chronische schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit im Allgemeinen nicht zu 
erwarten sind. (§3 Abs. 6 GefStoffV). 

 

Arbeitsstoff 
Arbeitsstoffe sind alle Stoffe einschließlich chemischer und biologischer Arbeitsstoffe, 
Zubereitungen und Erzeugnisse, die bei der Arbeit verwendet, hergestellt oder 
bearbeitet werden oder entstehen. Hierzu gehören alle Stoffe und Zubereitungen (z. B. 
Materialien, Werkstoffe und Werkstücke), die von und mit Arbeitsmitteln bearbeitet 
werden, die zur Benutzung von Arbeitsmitteln erforderlich sind oder bei der Bereit-
stellung/Benutzung von Arbeitsmitteln entstehen können. Zu den Arbeitsstoffen zählen 
alle Einsatzstoffe, Hilfsstoffe, Zwischenprodukte, Endprodukte, Reaktionsprodukte, 
Abfälle, unabsichtlich entstehende Stoffe, Verunreinigungen und Gegenstände, die 
bearbeitet werden. 

 
Arbeitsumgebung 
Arbeitsumgebung beinhaltet die physikalischen, chemischen und biologischen 
Faktoren, die Arbeitsmittel und Beschäftigte bei der Benutzung umgeben. Unter 
physikalischen Faktoren sind z. B. Hindernisse, räumliche Enge, mechanische 
Schwingungen, Klima, Licht, ionisierende Strahlung, Magnetfelder, Mikrowellen; unter 
chemischen Faktoren sind z. B. Luftverunreinigungen, explosionsfähige Atmosphäre 
und unter biologischen Faktoren sind z. B. bakterielle Kontaminierung zu verstehen. 

Der Begriff der Arbeitsumgebung ist im Sinne der BetrSichV auf physikalische, 
chemische und biologische Faktoren beschränkt. Insoweit ist die Arbeitsumgebung ein 
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Teil der Arbeitsbedingungen, unter denen ein Arbeitsmittel verwendet wird. 

 

Aufstellbedingungen  
Eine überwachungsbedürftige Anlage darf erstmalig und nach einer wesentlichen 
Veränderung nur in Betrieb genommen werden, wenn die Anlage unter Berücksichti-
gung der vorgesehenen Betriebsweise durch eine zugelassene Überwachungsstelle 
oder ggf. eine befähigte Person auf ihren ordnungsgemäßen Zustand hinsichtlich der 
Montage, der Installation, den Aufstellbedingungen und der sicheren Funktion geprüft 
worden ist.  

Zu den Aufstellbedingungen gehören z. B. sicherheitstechnisch erforderliche Abstände, 
Aufstellflächen oder -räume und Betriebsräume. 

 

Ausgesetzt sein 
Im Sinne der GefStoffV sind Beschäftigte aufgrund von Tätigkeiten einem Gefahrstoff 
ausgesetzt, 

- wenn eine über die Luftverunreinigung der Umgebungsluft („Hintergrund-
belastung“) hinausgehende inhalative Belastung oder 

- wenn ein Hautkontakt gegenüber hautgefährdenden, hautresorptiven oder haut-
sensibilisierenden Gefahrstoffen 

besteht. 

Der Arbeitgeber hat zu ermitteln, ob im Arbeitsbereich der Beschäftigten Stoffe freige-
setzt werden, die auf Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zurückzuführen sind. Entsprechen-
des gilt für Tätigkeiten im Gefahrenbereich. 

 

Außergewöhnliche Ereignisse 
Der Arbeitgeber hat Arbeitsmittel gemäß § 10 Abs. 2 Satz 2 BetrSichV einer außer-
ordentlichen Überprüfung durch hierzu befähigte Personen unverzüglich zu unter-
ziehen, wenn außergewöhnliche Ereignisse stattgefunden haben, die schädigende 
Auswirkungen auf die Sicherheit des Arbeitsmittels haben können. Außergewöhnliche 
Ereignisse können insbesondere Unfälle, Veränderungen an den Arbeitsmitteln, längere 
Zeiträume der Nichtbenutzung der Arbeitsmittel oder Naturereignisse sein. 

 

Beförderung 
Der Begriff Beförderung nach § 2 Abs. 2 GGBefG umfasst den Vorgang der Orts-
veränderung einschließlich der Übernahme und der Ablieferung des Gutes. Zur 
Beförderung gehören auch zeitweilige Aufenthalte im Verlauf der Beförderung, 
Vorbereitungs- und Abschlusshandlungen (Verpacken und Auspacken der Güter, Be- 
und Entladen). Dazu gehören auch Beförderungsvorgänge innerhalb des Betriebs, die 
zum Be- und Entladen des Beförderungsmittels notwendig sind sowie die Beförderung 
in Rohrleitungen. 
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Beschäftigte 
Beschäftigte sind 

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

2. die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, 

3. arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne des § 5 Abs. 1 des Arbeitsgerichts-
gesetzes, ausgenommen, die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleich-
gestellten, 

4. Beamtinnen und Beamte, 

5. Richterinnen und Richter, 

6. Soldatinnen und Soldaten, 

7. die in Werkstätten für Behinderte Beschäftigten. (§ 2 Abs. 2 ArbSchG). 

Den Beschäftigten stehen die in Heimarbeit Beschäftigten sowie Schüler, Studenten 
und sonstige Personen, insbesondere an wissenschaftlichen Einrichtungen Tätige, die 
Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchführen, gleich (§ 3 Abs. 5 GefStoffV). Zu den 
Beschäftigten zählen auch Praktikanten.  

Mitarbeitende Arbeitgeber, Unternehmer ohne Beschäftigte und Selbstständige zählen 
nicht zu den „sonstigen Personen“. 

 

Betrieb 
Der Begriff Betrieb im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes umfasst den Ort, an dem 
Tätigkeiten vorgenommen werden. Dies können umschlossene Räume, Fahrzeuge 
oder Arbeitsplätze im Freien sein. Arbeitsplätze im Freien sind z. B. Baustellen sowie 
Arbeitsplätze in der Forst- und Landwirtschaft. 

 

Biologischer Grenzwert (BGW) 
Der Biologische Grenzwert ist der Grenzwert für die toxikologisch-arbeitsmedizinisch 
abgeleitete Konzentration eines Stoffes, seines Metaboliten (Umwandlungsprodukts) 
oder eines Beanspruchungsindikators im entsprechenden biologischen Material, bei 
dem im Allgemeinen die Gesundheit eines Beschäftigten nicht beeinträchtigt wird (§ 3 
Abs. 7 GefStoffV). 

 

Biomonitoring 
Biomonitoring ist die Untersuchung biologischen Materials der Beschäftigten zur 
Bestimmung von Gefahrstoffen, deren Metaboliten oder deren Biochemischen bzw. 
biologischen Effektparametern. Biomonitoring hat das Ziel, die innere Belastung und die 
Gesundheitsgefährdung von Beschäftigten zu erfassen, die erhaltenen Analysewerte 
mit entsprechenden Werten zu vergleichen und geeignete Maßnahmen vorzuschlagen, 
um die innere Belastung und die Gesundheitsgefährdung zu verringern (s. a. TRGS 710 
und TRGS 903). 
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Biozid-Produkte 
Biozid-Produkte sind Biozid-Wirkstoffe und Zubereitungen, die einen oder mehrere 
Biozid-Wirkstoffe enthalten, in der Form, in welcher sie zum Verwender gelangen, die 
dazu bestimmt sind, auf chemischem oder biologischem Wege Schadorganismen zu 
zerstören, abzuschrecken, unschädlich zu machen, Schädigungen durch sie zu 
verhindern oder sie in anderer Weise zu bekämpfen, und die einer Produktart 
zugehören, die in Anhang V der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten (ABl. 
EG Nr. L 123 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung aufgeführt ist, und nicht einem der 
in Artikel 1 Abs. 2 der Richtlinie 98/8/EG aufgeführten Ausnahmebereiche unterfallen 
(§ 3b Abs. 1 ChemG). 

 

Biozid-Wirkstoffe 
Biozid-Wirkstoffe sind Stoffe mit allgemeiner oder spezifischer Wirkung auf oder gegen 
Schadorganismen, die zur Verwendung als Wirkstoff in Biozid-Produkten bestimmt sind; 
als derartige Stoffe gelten auch Mikroorganismen einschließlich Viren oder Pilze mit 
entsprechender Wirkung und Zweckbestimmung (§ 3b Abs. 1 ChemG). 

 

Branchen- oder tätigkeitsspezifische Hilfestellungen 
Branchen- oder tätigkeitsspezifische Hilfestellungen sind von Fachgremien erarbeitete 
und konkret auf bestimmte Tätigkeiten, Verfahren oder Gefahrstoffe bezogene 
Empfehlungen. Sie unterstützen den Arbeitgeber bei der Erfüllung der Anforderungen 
der Gefahrstoffverordnung. Branchen- oder tätigkeitsspezifische Hilfestellungen können 
z.B. von staatlichen Stellen, den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung, den 
Sozialpartnern, von Verbänden oder Organisationen erarbeitet werden. 

 

CAS-Nummer 
Die CAS-Nummer ist eine vom Chemical Abstract Service vergebene Nummer zur 
Identifizierung einer chemischen Verbindung. 

 

Chemische Arbeitsstoffe 
Chemische Arbeitsstoffe sind alle chemischen Elemente und Verbindungen, einzeln 
oder in einem Gemisch, wie sie in der Natur vorkommen oder durch eine Arbeitstätigkeit 
hergestellt, verwendet oder freigesetzt werden – einschließlich der Freisetzung als 
Abfall – unabhängig davon, ob sie absichtlich oder unabsichtlich erzeugt und ob sie in 
Verkehr gebracht werden (Artikel 2a der Richtlinie 98/24/EG). Zu den chemischen 
Arbeitsstoffen gehören auch Zubereitungen und bestimmte Erzeugnisse. 

 

Dampf 
Dampf ist die Gasphase eines Stoffes, die im thermischen Gleichgewicht zu ihrer festen 
oder flüssigen Phase steht. 
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EINECS 
EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances) ist das europäische 
Altstoffverzeichnis mit über 100.000 Stoffeintragungen. Dieses Verzeichnis enthält die 
endgültige Liste aller Stoffe, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie sich am 
18. September 1981 in der Europäischen Gemeinschaft im Verkehr befanden. Es wurde 
am 15. Juni 1990 im EG-Amtsblatt veröffentlicht und enthält 82.000 definierte Stoffe und 
18.000 Stoffe mit unbekannter oder veränderlicher Zusammensetzung. EINECS ist ein 
geschlossenes Verzeichnis, d.h. dass das Verzeichnis nicht ergänzt wird. Im EINECS 
aufgeführte Stoffe unterliegen nicht dem Anmeldeverfahren des Chemikaliengesetzes 
für neue Stoffe. 

Bei gefährlichen Stoffen, die im Europäischen Verzeichnis der auf dem Markt 
vorhandenen chemischen Stoffe (EINECS, ABl. C 146A, 15.6.1990), vermerkt sind, 
werden auch die EINECS-Nummern angegeben. Diese Nummer ist siebenstellig vom 
Typ 2XX-XXX-X oder 3XX-XXXx und beginnt mit 200-001-8. 

 

Einführer 
Ein Einführer (Importeur) ist eine natürliche oder juristische Person oder eine nicht 
rechtsfähige Personenvereinigung, die einen Stoff, eine Zubereitung oder ein Erzeugnis 
in den Geltungsbereich des Chemikaliengesetzes (Bundesrepublik Deutschland) 
verbringt. Wer lediglich einen Transitverkehr unter zollamtlicher Überwachung 
durchführt, gilt nicht als Einführer. Während des Transitverkehrs darf keine Be- oder 
Verarbeitung erfolgen (§ 3 Nr. 8 ChemG). 

 

Einrichtungen, die dem sicheren Betrieb einer überwachungsbedürftigen Anlage 
dienen 
Nach § 1 Abs. 2 Satz 2 gilt die BetrSichV ferner für Einrichtungen, die für den sicheren 
Betrieb der in § 1 Abs. 2 Satz 1 genannten überwachungsbedürftigen Anlagen 
erforderlich sind.  

Einrichtungen, die für den sicheren Betrieb erforderlich sind, sind z. B. 

- die erforderlichen Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen, die sich auch räumlich 
außerhalb der überwachungsbedürftigen Anlage befinden können (z. B. 
Leitwarten, Steuerstände) und die dazu erforderliche Energieversorgung,  

- die für den sicheren Betrieb erforderlichen Kommunikationseinrichtungen, 

- sonstige Einrichtungen, die ein Wirksamwerden der besonderen Gefährdungen 
verhindern (z. B. Gaswarnanlagen, Brandmeldeanlagen, technische Lüftungen). 

 

Einstufung 
Einstufung ist die Zuordnung zu einem Gefährlichkeitsmerkmal (§ 3 Nr. 6 ChemG). Die 
Einstufung kann die Zuordnung zu einem oder mehreren Gefährlichkeitsmerkmalen 
umfassen. 
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ELINCS 
ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) ist das europäische 
Verzeichnis der neuen Stoffe, d. h. der Stoffe, die nach dem 18. September 1981 in der 
Europäischen Gemeinschaft in Verkehr gebracht wurden. 

Bei gefährlichen Stoffen, die nach dieser Richtlinie gemeldet wurden, wird auch die 
Nummer des Stoffes in der Europäischen Liste der angemeldeten Stoffe (Elincs) 
angegeben. Diese Nummer ist siebenstellig vom Typ XXX-XXX-X und beginnt mit 400-
010-9. 

 

Erzeugnisse 
Erzeugnisse sind Stoffe oder Zubereitungen, die bei der Herstellung eine spezifische 
Gestalt, Oberfläche oder Form erhalten haben, die deren Funktion mehr bestimmen als 
ihre chemische Zusammensetzung (§ 3 Nr. 5 ChemG). Granulate, Flocken, Späne und 
Pulver sind in der Regel keine Erzeugnisse sondern Stoffe oder Zubereitungen in der 
für die Verwendung bestimmten Form. 

 

Exposition 
Inhalative Exposition ist das Vorhandensein eines gefährlichen Stoffes in der Luft im 
Atembereich des Beschäftigten. Sie wird beschrieben durch die Angabe von 
Konzentration und zugehörigem zeitlichen Bezug (Dauer der Exposition). 

Eine dermale Exposition liegt vor, wenn Hautkontakt gegenüber Gefahrstoffen besteht. 
Sie wird beschrieben durch die Menge und Konzentration des Stoffes auf der Haut, 
Lage und Ausdehnung der benetzten Fläche, sowie Dauer und Häufigkeit des Haut-
kontaktes. 

 

Fachkundige für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 
Fachkundige nach § 7 Abs. 7 GefStoffV für die Durchführung der Gefährdungs-
beurteilung sind Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung oder Erfahrung 
ausreichende Kenntnisse über Tätigkeiten mit Gefahrstoffen haben und mit den Vor-
schriften soweit vertraut sind, dass sie die Arbeitsbedingungen vor Beginn der Tätigkeit 
beurteilen und die festgelegten Sicherheitsmaßnahmen bei der Ausführung der Tätig-
keiten überprüfen können. Fachkundige Personen sind insbesondere der Betriebsarzt 
und die Fachkraft für Arbeitssicherheit. 

 

Gas 
Gas ist ein Stoff im komplett gasförmigen Zustand. Nach der Definition im Gefahrstoff- 
und Gefahrgutrecht müssen Stoffe, die als Gase klassifiziert werden bei 50 °C einen 
Dampfdruck von mehr als 3 bar haben oder bei 20 °C und einem Druck von 101,3 kPa 
vollständig gasförmig vorliegen. 

 

Gefährdung 

Gefährdung ist eine potenzielle Quelle von Verletzungen oder Gesundheitsschäden. 
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Gefährdungsbeurteilung 
Die Gefährdungsbeurteilung ist die systematische Ermittlung und Bewertung relevanter 
Gefährdungen der Beschäftigten mit dem Ziel, die erforderlichen Maßnahmen für 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit festzulegen. 

 

Gefährlichkeitsmerkmale 
Gefährlichkeitsmerkmale beschreiben die gefährlichen Eigenschaften chemischer Stoffe 
und Zubereitungen. Nach § 3a ChemG sind dies: 

1. explosionsgefährlich, 

2. brandfördernd, 

3. hochentzündlich, 

4. leichtentzündlich, 

5. entzündlich, 

6. sehr giftig, 

7. giftig, 

8. gesundheitsschädlich, 

9. ätzend, 

10. reizend, 

11. sensibilisierend, 

12. krebserzeugend, 

13. fortpflanzungsgefährdend, 

14. erbgutverändernd 

15. umweltgefährlich 

 

Gefahrstoffe 
Gefahrstoffe im Sinne der GefStoffV sind 

1.  Stoffe und Zubereitungen, die mindestens eines der 15 Gefährlichkeitsmerkmale 
nach § 3a ChemG oder sonstige chronisch schädigende Eigenschaften besitzen. 
Ihnen sind Stoffe und Zubereitungen und Erzeugnisse gleichgestellt, bei deren 
Herstellung oder Verwendung Stoffe und Zubereitungen mit solchen Merkmalen 
oder Eigenschaften entstehen. 

2.  Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, die explosionsfähig sind oder bei deren 
Herstellung und Verwendung explosionsfähige Stoffe und Zubereitungen 
entstehen. 

Nicht als gefährliche Stoffe und Zubereitungen eingestufte chemische Arbeitsstoffe, die 
aufgrund ihrer physikalisch-chemischen, chemischen oder toxikologischen Eigen-
schaften und der Art und Weise, wie sie am Arbeitsplatz verwendet werden oder dort 
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vorhanden sind, für die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten ein Risiko 
darstellen können (Artikel 2b der Richtlinie 98/24/EG). 

 
Gefahrstoffverzeichnis 
Das Gefahrstoffverzeichnis ist eine Auflistung der im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe 
mit Verweis auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter. 

 
Gesamtanlage 
Gemäß § 15 Abs. 1 BetrSichV hat der Betreiber eine überwachungsbedürftige Anlage 
und ihre Anlagenteile in bestimmten Fristen wiederkehrend prüfen zu lassen. Die Prüf-
fristen der Gesamtanlage und ihrer Anlagenteile sind auf der Grundlage einer sicher-
heitstechnischen Bewertung zu ermitteln.  

Im Hinblick auf die Prüfungen nach den §§ 14 ff. BetrSichV handelt es sich bei Gesamt-
anlagen um überwachungsbedürftige Anlagen gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 
3 oder Nr. 4 BetrSichV, die aus verschiedenen Anlagenteilen mit eventuell 
unterschiedlichen Prüffristen (z. B. Druckbehälter und Rohrleitung) bestehen können. 
Weiterhin gehören zur Gesamtanlage auch die Einrichtungen zu deren sicherem 
Betrieb. 

Zwischen Gesamtanlagen kann es innerhalb einer technischen Anlage (z. B. Prozess-
anlage, Produktionsanlagen, Kraftwerk) zu Überschneidungen kommen; z. B. besteht 
ein Aufzug innerhalb eines explosionsgefährdeten Bereichs aus einer Gesamtanlage 
nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 sowie einer Gesamtanlage nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 BetrSichV.  

Durch den Betreiber der überwachungsbedürftigen Anlagen ist sicherzustellen, dass 
vorhandene Schnittstellen so abgegrenzt werden, dass alle Anlagenteile den zutreffen-
den Ziffern des § 1 Abs. 2 (Druck, Brand- /Explosionsgefährdung oder Absturz) zuge-
ordnet werden. 

Im Ergebnis der Abgrenzung der Schnittstellen werden die Prüfaufgaben beschrieben 
und die Zuständigkeiten für die Prüfungen von überwachungsbedürftigen Anlagen 
(Gesamtanlagen, Anlagenteile, Einrichtungen für den sicheren Betrieb) entsprechend 
den Vorgaben der §§ 14 ff. zugeordnet. Dies gilt auch für die wiederkehrende Prüfung. 

 
Hautkontakt 
Hautkontakt ist der direkte Kontakt der Haut mit Flüssigkeiten, Pasten, Feststoffen, 
einschließlich der Benetzung der Haut mit Spritzern oder der Kontakt mit kontaminierter 
Arbeitskleidung oder kontaminierten Oberflächen. Zum Hautkontakt zählt auch der 
Kontakt von Aerosolen, Gasen und Dämpfen mit der Haut. 

 
Hersteller 
Ein Hersteller ist eine natürliche oder juristische Person oder eine nicht rechtsfähige 
Personenvereinigung, die einen Stoff, eine Zubereitung oder ein Erzeugnis herstellt 
oder gewinnt (§ 3 Nr. 7 ChemG). 
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Innerbetrieblich eingesetzte ortsbewegliche Druckgeräte 
Ortsbewegliche Druckgeräte im Sinne des § 23 BetrSichV werden ausschließlich inner-
betrieblich verwendet. Obwohl in diesem Fall obige Übereinkünfte nicht mehr 
anwendbar sind, sind entsprechend § 23 die in den Übereinkünften vorgeschriebenen 
Betriebsbedingungen einzuhalten und die vorgesehenen Prüfungen vorzunehmen. 

Flaschen für Atemschutzgeräte werden von der Druckgeräte-Richtlinie erfasst und 
fallen nicht unter § 23 BetrSichV. 

Ortsbewegliche Druckgeräte (z. B. Druckgasflaschen), die zum Befüllen den Betrieb 
verlassen (Entleeren im Betrieb / Befüllen außerhalb des Betriebes), werden nicht 
ausschließlich innerbetrieblich eingesetzt, sie fallen als Arbeitsmittel unter den zweiten 
Abschnitt der BetrSichV. 

 
Innerbetriebliche Beförderung 
Innerbetriebliche Beförderung ist jede Ortsveränderung innerhalb des Betriebsgeländes 
mit ortsfesten oder beweglichen Fördermitteln wie z.B. Bandförderer, Elevatoren, 
Förderschnecken, pneumatischen Fördereinrichtungen, Fahrzeugen und Flurförder-
zeugen. Die innerbetriebliche Beförderung unterliegt der Gefahrstoffverordnung soweit 
sie keine Beförderung im Sinne des Gefahrgutrechts darstellt. 

 

Instandsetzung 
Instandsetzung umfasst Maßnahmen zur Rückführung eines Arbeitsmittels in den 
Sollzustand, z.B. Austausch von abgenutzten oder defekten Teilen gegen vorgegebene 
Ersatzteile. 

 

Inverkehrbringen 
Inverkehrbringen ist die Bereitstellung für Dritte, so z.B. das Anbieten zum Erwerb, die 
Abgabe an Anwender und Verbraucher. Im Sinne der Richtlinie 67/548/EWG ist auch 
die Einfuhr in das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft als Inverkehrbringen zu 
betrachten (§ 3 Nr. 9 ChemG). 

 
Kollektive Schutzmaßnahmen 
Kollektive Schutzmaßnahmen zum Schutz der Beschäftigten sind technische und 
organisatorische, nicht auf den einzelnen Beschäftigten bezogene Maßnahmen. Zu 
diesen Maßnahmen gehören z.B. geschlossene Systeme, Absaugung, Brandschutz, 
Explosionsschutz. Sie haben Vorrang vor persönlichen Schutzmaßnahmen. 

 
Kontamination 
Kontamination ist die Verunreinigung von Arbeitsstätten, Arbeitsbereichen, Einrichtun-
gen, Maschinen, Werkzeugen, Arbeitskleidung, der Haut der Beschäftigten oder der 
Atemluft mit gefährlichen Stoffen. 
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Lagern 
Lagern ist das Aufbewahren zur späteren Verwendung sowie zur Abgabe an Andere. 
Es schließt die Bereitstellung zur Beförderung ein, wenn die Beförderung nicht binnen 
24 Stunden nach der Bereitstellung oder am darauffolgenden Werktag erfolgt. Ist dieser 
Werktag ein Samstag, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktages (§ 3 Abs. 4 
GefStoffV). 

 
Mitgelieferte Gefährdungsbeurteilung 
Die mitgelieferte Gefährdungsbeurteilung ist eine Hilfestellung des Herstellers oder 
Inverkehrbringers zur Gefährdungsbeurteilung für eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen, die 
der Arbeitgeber bei der Festlegung der Maßnahmen übernehmen kann, wenn er die 
Tätigkeit entsprechend der Vorgaben durchführt. 

 
Montage und Installation 

Montage und Installation umfassen 

- alle notwendigen Arbeiten für den Auf- bzw. Zusammenbau zu einem Arbeitsmittel 
oder einer überwachungsbedürftigen Anlage, 

- den Anschluss von Ver- und Entsorgungseinrichtungen z.B. für Energie, Hilfs- und 
Zusatzstoffe, 

- die Ausstattung mit Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen. 

Die Prüfung von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen im Hinblick auf 
die Montage und Installation bezieht sich auf die Ergebnisse der oben genannten 
Arbeiten. 

 

Persönliche Schutzausrüstung 
Persönliche Schutzausrüstungen sind Ausrüstungen, die zum Schutz vor Gefahren für 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bestimmt sind und von den Beschäftigten 
benutzt oder getragen werden, sowie jede mit demselben Ziel verwendete und mit der 
persönlichen Schutzausrüstung verbundene Zusatzausrüstung. 

 

Physikalisch-chemische Einwirkung 
Physikalisch-chemische Einwirkungen sind  

1.  unmittelbare Wirkungen der physikalisch-chemischen Eigenschaften von Stoffen, 
Zubereitungen oder Erzeugnissen, z.B. Erfrierungen, Verätzungen  
sowie 

2.  durch Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse aufgrund ihrer physikalisch-
chemischen Eigenschaften (z.B. Brennbarkeit) oder chemischen Eigenschaften 
(z.B. Instabilität) hervorgerufene Ereignisse mit vorrangig physikalisch-chemischer 
Wirkung, z.B. Brände, Explosionen. 
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Schutzmaßnahmen 
Schutzmaßnahmen sind Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verhütung von Unfällen 
bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Sie werden im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung als technische, organisatorische oder persönliche Schutzmaß-
nahmen festgelegt. 

 
Sicherheitstechnische Bewertung 
Gemäß § 12 Abs. 1 BetrSichV hat der Betreiber eine überwachungsbedürftige Anlage 
nach dem Stand der Technik zu montieren, zu installieren und zu betreiben. Nach 
Absatz 3 hat er die Anlage in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten, zu überwachen, 
notwendige Instandsetzungs- oder Wartungsarbeiten unverzüglich vorzunehmen und 
die den Umständen nach erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Eine über-
wachungsbedürftige Anlage darf nicht betrieben werden, wenn sie Mängel aufweist, 
durch die Beschäftigte oder Dritte gefährdet werden können (§ 12 Abs. 5 BetrSichV).  

Zur Erfüllung dieser Verpflichtungen hat der Betreiber die notwendigen Maßnahmen für 
das sichere Betreiben einer überwachungsbedürftigen Anlage in einer sicherheits-
technischen Bewertung festzulegen. Die Ermittlung der Prüffristen nach § 15 Abs. 1 
BetrSichV erfolgt auf der Grundlage dieser Bewertung. Eine gesonderte sicherheits-
technische Bewertung ist nicht erforderlich, soweit sie bereits im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung nach § 3 BetrSichV erfolgt ist. 

Die sicherheitstechnische Bewertung wird durch den Betreiber einer überwachungs-
bedürftigen Anlage durchgeführt bzw. beauftragt. Er hat die allgemeinen Grundsätze 
des § 12 BetrSichV zu beachten. Dazu werden u.a. die sicherheitstechnischen 
Parameter, die Einfluss auf die Prüffrist der Anlage haben, ermittelt und bewertet, wie  
z.B. 

- Beschaffenheit der Anlagen und Anlagenteile, 

- vorgesehene betriebliche Beanspruchungen, 

- vorhersehbare Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebes. 

Soweit überwachungsbedürftige Anlagen von einem Arbeitgeber als Arbeitsmittel 
bereitgestellt und von Beschäftigten bei der Arbeit benutzt werden, hat er für diese 
Anlage eine Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich der Bereitstellung und Benutzung zu 
erstellen. 

 

Sollzustand 
Sollzustand ist der durch die Gefährdungsbeurteilung oder die sicherheitstechnische 
Bewertung festgelegte sichere Zustand für die weitere Benutzung oder den weiteren 
Betrieb. 

 

Stand der Technik  

Der Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrich-
tungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zum Schutz 
der Gesundheit und zur Sicherheit der Beschäftigten gesichert erscheinen lässt. Bei der 
Bestimmung des Standes der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Ein-
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richtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt 
worden sind. Gleiches gilt für die Anforderungen an die Arbeitsmedizin und die Arbeits-
platzhygiene. 

 

Staub 
Staub besteht aus kleinen Feststoffpartikeln, die sich aufwirbeln lassen und für einige 
Zeit als Staub/Luft-Gemisch erhalten bleiben. 

 

Stoffe 
Stoffe sind chemische Elemente oder chemische Verbindungen, wie sie natürlich vor-
kommen oder hergestellt werden, einschließlich der zur Wahrung der Stabilität notwen-
digen Hilfsstoffe und der durch das Herstellungsverfahren bedingten Verunreinigungen, 
mit Ausnahme von Lösungsmitteln, die von dem Stoff ohne Beeinträchtigung seiner 
Stabilität und ohne Änderung seiner Zusammensetzung abgetrennt werden können (§ 3 
Nr. 1 ChemG). 

 

Substitution 
Substitution bezeichnet den Ersatz eines Gefahrstoffes oder Verfahrens durch einen 
Arbeitsstoff oder ein Verfahren mit einer insgesamt geringeren Gefährdung für den 
Beschäftigten. 

 

Tätigkeit 
Eine Tätigkeit ist jede Arbeit, bei der Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse im 
Rahmen eines Prozesses einschließlich Produktion, Handhabung, Lagerung, Beförde-
rung, Entsorgung und Behandlung verwendet werden oder verwendet werden sollen 
oder bei der Stoffe oder Zubereitungen entstehen oder auftreten. Hierzu gehören insbe-
sondere das Verwenden im Sinne des § 3 Nr. 10 ChemG sowie das Herstellen. Tätig-
keiten im Sinne der GefStoffV sind auch Bedien- und Überwachungsarbeiten, sofern 
diese zu einer Gefährdung von Beschäftigten durch Gefahrstoffe führen können (§ 3 
Abs. 3 GefStoffV). 

 

Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien (VSK) 
Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien (VSK) beschreiben für definierte Tätigkeiten 
mit Gefahrstoffen den Stand der Technik, der Arbeitshygiene und der Schutzmaßnah-
men unter Berücksichtigung der Art, des Ausmaßes und der Dauer der inhalativen und 
der dermalen Exposition, sowie der Brand- und Explosionsgefahren. 

 

Verwenden 
Unter dem Begriff Verwenden wird das Gebrauchen, Verbrauchen, Lagern, Aufbewah-
ren, Be- und Verarbeiten, Abfüllen, Umfüllen, Mischen, Entfernen, Vernichten und das 
innerbetriebliche Befördern zusammengefasst (§ 3 Nr. 10 ChemG). 
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Wartung 
Wartung umfasst alle Maßnahmen zur Bewahrung des Sollzustandes eines Arbeits-
mittels. 

 

Wechselwirkung 
Wechselwirkung ist die gegenseitige Beeinflussung zwischen einem Arbeitsmittel und 
anderen Arbeitsmitteln, zwischen einem Arbeitsmittel und Arbeitsstoffen oder zwischen 
einem Arbeitsmittel und der Arbeitsumgebung. Wechselwirkung ist auch die gegen-
seitige Beeinflussung der Wirkung von zwei oder mehreren Gefahrstoffen. Die Wirkung 
kann dadurch verstärkt werden. 

Bei Gefährdungen durch Wechselwirkungen kann es sich um zusätzliche oder um die 
Veränderung bereits vorhandener Gefährdungen handeln. 

 

Wesentliche Veränderung 
Nach § 2 Abs. 6 BetrSichV ist wesentliche Veränderung einer überwachungsbedürftigen 
Anlage jede Änderung, welche die überwachungsbedürftige Anlage soweit verändert, 
dass sie in den Sicherheitsmerkmalen einer neuen Anlage entspricht. 

 

Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen 
Eine Schutzmaßnahme ist dann wirksam, wenn sie die Gefährdung der Beschäftigten 
beseitigt oder auf ein Minimum verringert. 

 

Zubereitungen 
Zubereitungen sind Gemenge, Gemische und Lösungen, die aus zwei oder mehreren 
Stoffen bestehen (§ 3 Nr. 4 ChemG). Wässrige Lösungen sind Zubereitungen; dies gilt 
in der Regel auch für Säuren und Basen. 
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